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BENUTZUNGSBESTIMMUNGEN UND GEBÜHRENORDNUNG 
 
STADTARCHIV & KLÄUI BIBLIOTHEK USTER  
  
Vom 1. Januar 2022  
  
NUTZUNGSBESTIMMUNG  

  
Die Benutzung der Bestände erfolgt gemäss den Anleitungen der Mitarbeitenden. Die selbständige 
Recherche in den Beständen ist kostenlos. Es stehen nur erschlossene Bestände zur Benutzung 
bereit. Die Ausleihe von Archiv- und Bibliotheksunterlagen ist ausgeschlossen.  
  
Jede Art der Reproduktion von Material aus den Beständen bedarf der Zustimmung des Anbieters.  
Die Veröffentlichung von Bild-, Plan- und Textmaterial ist mitzuteilen. Eine vollständige schriftliche 
Quellenangabe ist zwingend: Stadtarchiv & Kläui Bibliothek Uster, Angabe Bestand, Name Dossier,  
Signatur Dossier. Falls Reproduktionsrechte Dritter eingeholt werden müssen, ist dies Aufgabe des 
Benutzers. Erfolgt eine Publikation, so ist dem Stadtarchiv & Kläui Bibliothek ein Belegexemplar in 
gedruckter oder elektronischer Form zuzustellen. (gemäss Art. 18, kt. Archivverordnung)  
  
Bei Entwendung oder mutwilliger Beschädigung von Unterlagen erfolgt ein Hausverbot. Im Härtefall 
kann eine Strafanzeige erhoben werden.  
 
 
GEBÜHREN    
 
Reproduktionskosten 
    
A4 & A3 Kopie s/w     -.20  
Bei Ausführung durch Personal     + 1.--  
Abzüge von digitalisierten Vorlagen          2.-- 
             
Das selbständige Scannen und Fotografieren im Lesesaal ist kostenlos.  
  

Digitalisierung einzelner Archivalien (max. 2 Seiten)    20.-- 
   
Digitalisierungs- und Kopieraufträge werden im Stundenansatz à CHF 100.— verrechnet.  
  
Sämtliche Auftragsarbeiten werden in Druckqualität (min. 300dpi) abgeliefert, Reproduktionsrecht 
inbegriffen solange die oben genannten Bestimmungen berücksichtigt werden.  
  
Weitere Kosten    
     
USB-Stick     10.--  
    
Auftragsarbeiten/Ausführungen durch das Personal  
    
Erfordert die Bereitstellung von Bild- und Aktenmaterial grössere Recherchen oder werden Kopier- 
respektive Scanarbeiten in Auftrag gegeben, die über das allgemeine Dienstleitungsangebot 
hinausgehen, wird dieser Aufwand in Rechnung gestellt (die ersten 30 min sind umsonst). Der 
Stundenansatz beträgt CHF 100.— pro Stunde. Für Projekte/Recherchen kann ein Pauschalbetrag 
vereinbart werden.   
 
Das Stadtarchiv & Kläui Bibliothek ist berechtigt Aufträge zurückzuweisen, falls diese zu einem 
unverhältnismässigen Aufwand führen.  
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